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Willkommen in der Verwaltungsakademie! 
 
Die laufenden Veränderungsprozesse in der Verwaltung stellen die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in ihrer Arbeit vor neue und erweiterte Herausforderungen. Die Zusammenfüh-
rung von Organisationseinheiten, eine zunehmende Aufgabenvernetzung und der Einsatz 
moderner Informations- und Kommunikationstechnik erhöhen die Komplexität des Arbeitsall-
tags. 
 
Sie interessieren sich für die Fachtheoretische Ausbildung zum/zur Lebensmittelkonrol-
leur/in? Sie haben richtig entschieden! Wir begrüßen Sie im Ausbildungszentrum. Für Ihr 
Vorhaben wünschen wir Ihnen ein gutes Gelingen.  

 

Das Ausbildungszentrum stellt sich vor 
 
Das Ausbildungszentrum ist einer von drei Fachbereichen der Verwaltungsakademie Ber-
lin. Das Ausbildungszentrum sichert durch zielgerichtete Schulungen und Lehrgänge 
die Nachfrage des Landes Berlin an umfassend einsetzbaren Verwaltungsfachleuten, die 
den Herausforderungen einer modernen und kundenorientierten Verwaltung gewachsen 
sind. 
 

UNSERE KOMPETENZ 
 
Wir stehen für eine zukunftsorientierte, die Prinzipien einer modernen Jugend- und Erwach-
senenbildung berücksichtigenden Lehre. Unser langjähriges Erfahrungswissen sichert den 
Rahmen einer Berufsbildung, die dem Grundsatz des lebenslangen Lernens verpflichtet ist. 
Zur optimalen Verzahnung von Theorie und Praxis greifen wir auf Dozentinnen und Dozen-
ten aus Verwaltung, Wirtschaft und Wissenschaft zurück und garantieren damit ein Höchst-
maß an Aktualität, Qualität und Effizienz. 
 

UNSER ANGEBOT 
 
Wir richten unser Angebot an den unterschiedlichen Erfordernissen der Dienstleistungsver-
waltung aus. 
 
Wir unterstützen die Behörden bei der Aufgabenerfüllung durch eine zielführende Aus- und 
Weiterbildung mit umfassend qualifiziertem Personal. 
 
Wir lehren und lernen in einer Atmosphäre des gegenseitigen Vertrauens. 
 
UNSERE KUNDEN 
 
Wir arbeiten mit Behörden und Dienstleistern des Landes Berlin, den anderen Bundeslän-
dern und dem Bund zusammen.  
 
Wir betreuen Kundinnen und Kunden in und aus allen Verwaltungsebenen. Unsere Kunden 
repräsentieren alle Hierarchien der Verwaltung: Auszubildende, Mitarbeiter/innen und Füh-
rungskräfte. 
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Soweit in dieser Broschüre auf die geschlechtsspezifischen Konkretisierungen der Personen 
verzichtet wurde, bitten wir wegen der besseren Lesbarkeit um Verständnis. 
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Informationen zum Lehrgang 
 

Ziel des Lehrgangs 
 
Der Lehrgang vermittelt die erforderlichen fachtheoretischen Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zur Überwachung des Verkehrs mit Erzeugnissen im Sinne des Lebensmittel- 
und Bedarfsgegenständegesetzes. Die Teilnehmer/innen erhalten die erforderliche Fach-, 
Methoden- und Sozialkompetenz, um nach § 1 Abs. 1 der Lebensmittelkontrolleur-
Verordnung 
 

- die nach § 39 Abs. 1 Satz 2 des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches oder § 41 Abs. 1 Satz 2 des Vorläufigen Tabakgesetzes 
vorgeschriebenen Überprüfungen und Probenahmen durchzufüh-
ren, soweit diese Tätigkeiten nicht aus fachlichen Gründen von wis-
senschaftlichen Fachkräften ausgeführt werden müssen, 

- die notwendigen Maßnahmen zu treffen, um Rechtsverletzungen auf 
dem Gebiet des Lebensmittelrechts zu unterbinden, sowie Strafta-
ten anzuzeigen und Ordnungswidrigkeiten zu verfolgen, 

- Hinweise zu geben, damit Zuwiderhandlungen gegen lebensmittel-
rechtliche Vorschriften vermieden werden, 

- Verbraucher über die Grundzüge des Lebensmittelrechts und über 
seinen Vollzug aufzuklären. 

 
 

Grundsätzliches 
 
Der tätigkeitsbezogene theoretische Unterricht dauert insgesamt 6 Monate, umfasst 720 Un-
terrichtsstunden und gliedert sich in drei Themenblöcke, die im Wechsel mit der praktischen 
Unterweisungen (nach dem Ausbildungsplan des Landesamtes für Gesundheit und Soziales) 
stattfinden. 
 
Der Unterricht findet jeweils von 8.30 Uhr bis 16.00 Uhr statt. Damit den Teilnehmer/innen 
aus den anderen Bundesländern Gelegenheit zur An- und Abreise gegeben werden kann, 
beginnt der Unterricht montags um 10.15 Uhr und endet freitags um 14.30 Uhr. 
 
 

Rechtsgrundlagen 
 
Die Ausbildung erfolgt auf der Grundlage der Verordnung über die fachlichen Anforderungen 
an die in der Überwachung tätigen Lebensmittelkontrolleure (Lebensmittelkontrolleur-
Verordnung -LkonV-) vom 17. August 2001, sowie der Verordnung über die Ausbildung und 
Prüfung für die Laufbahn des mittleren Lebensmittelkontrolldienstes (APOmD LK) vom 30. 
August 2006. 
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Leistungsnachweise und Lehrgangszeugnis 
 
Zur Überprüfung des Wissenstandes der Teilnehmer/innen werden während des Lehrganges 
Leistungskontrollen in Form von Klausuren durchgeführt. 
 
Die Benotungsgrundsätze sind in § 11 der Verordnung über die Ausbildung und Prüfung für 
die Laufbahn des mittleren Lebensmittelkontrolldienstes (APOmD LK) vom 30. August 2006 
definiert. 
 
 

Fehlzeiten 
 
Fehlzeiten während der fachtheoretischen Ausbildung werden zu höchstens 10 % 
der Gesamtstundenzahl auf die Dauer des Lehrganges angerechnet. 
 
Für alle Lehrveranstaltungen besteht Anwesenheitspflicht. Das Fernbleiben vom Unterricht 
ist nur in begründeten Ausnahmefällen (z. B. bei Krankheit) zulässig. Für alle Lehrveranstal-
tungen werden Anwesenheitslisten geführt, in die sich jede/r Teilnehmer/in mit Namenskür-
zel eintragen muss.  
 
 

Zulassungsvoraussetzungen 
 
Die Zugangsvoraussetzungen erfüllt, wer einen Berufsabschluss, der Kenntnisse und Fertig-
keiten auf dem Gebiet des Verkehrs mit Lebensmitteln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, kosmeti-
schen Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches sowie Tabakerzeugnissen im Sinne des Vorläufigen Tabakgesetzes hat, sowie 
 

• eine erfolgreich abgeschlossene Fortbildungsprüfung (v.a. Meister/innen des Le-
bensmittelhandwerks) nach dem Berufsbildungsgesetz (BBiG) oder der Handwerks-
ordnung (HwO) in einem Beruf, der Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet des 
Verkehrs mit Lebensmittelerzeugnissen und Bedarfsgegenständen vermittelt 
oder 

• eine erfolgreich bestandene staatliche Abschlussprüfung als Techniker/in in einem 
Lebensmittelberuf nachweist. 

 
Die zuständigen obersten Landesbehörden können Personen mit dieser beruflichen Vorbil-
dung gleichstellen: 
 

• Bedienstete im Polizeivollzugsdienst 
oder 

• Personen im mittleren und gehobenen Dienst der allgemeinen Verwaltung, die min-
destens drei Jahre in der amtlichen Lebensmittelüberwachung beschäftigt waren 
oder 

• Personen, die eine Ausbildung an einer Fachhochschule erfolgreich abgeschlossen ha-
ben und in deren Verlauf Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem Gebiet des Verkehrs mit 
Lebensmittelerzeugnissen und Bedarfsgegenständen vermittelt wurden. 

 
 

Prüfung 
Die staatliche Prüfung legen die Teilnehmer/innen vor einem in ihrem Bundesland eingesetz-
ten Prüfungsausschuss ab. 
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Stundenanteile der Unterrichtsfächer 
 
 
Eine Unterrichtsstunde umfasst 45 Minuten. 
 

 Fachgebiete Unterrichtseinheiten

1.  Allgemeine Rechtskunde, Allgemeines Verwaltungsrecht, 
Grundzüge des Gemeinschaftsrechts, Verwaltungstechnik 
einschließlich der automatisierten Datenverarbeitung und 
Kommunikationstechnik 

126 UE 

2.  Straf-, Strafprozess- und Ordnungswidrigkeitenrecht, 
Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 

56 UE 

3.  Recht des Verkehrs mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Ta-
bakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsge-
genständen einschließlich Weinrecht 

78 UE 

4.  Hygienerecht für Lebensmittel tierischer Herkunft / EU-
Hygienepaket 

44 UE 

5.  Gewerbe-, Handelsklassen-, Preis- und Eichrecht 30 UE 

6.  Warenkunde, Technologie und spezielle produktbezoge-
ne Rechtskunde von Lebensmitteln, einschließlich Senso-
rik 

100 UE 

7.  Warenkunde, Technologie und spezielle produktbezoge-
ne Rechtskunde von Tabakerzeugnissen, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen 

22 UE 

8.  Lebensmittel- und Betriebshygiene (Rechtsvorschriften, 
Kontrollschwerpunkte, Einleitung von Maßnahmen) 

82 UE 

9.  Umwelthygiene einschließlich Abfallbeseitigung 24 UE 

10.  Ernährungslehre 22 UE 

11.  Mikrobiologie und Parasitologie, Verhütung und Bekämp-
fung übertragbarer Krankheiten, Desinfektion, Sterilisation 
und Schädlingsbekämpfung 

56 UE 

12.  Amtliche Kontrollen einschl. Betriebliche Eigenkontrollsys-
teme 

34 UE 

13.  Einführung in die psychologischen Grundlagen der Über-
wachungstätigkeit, insbesondere in Kommunikations- und 
Konfliktlösungstechniken 

52 UE 

 Gesamt 726 UE 
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Rechtsvorschriften 
 
 

Lebensmittelkontrolleur-Verordnung 
(-LkonV-) 

 
vom 17. August 2001 

 
§ 1 

Anforderungen 
 
(1) Nicht wissenschaftlich ausgebildete Perso-
nen dürfen von den zuständigen Behörden 
beim Vollzug des Lebensmittelrechts mit der 
Überwachung des Verkehrs mit Lebensmitteln, 
Lebensmittel-Zusatzstoffen, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches sowie mit Tabakerzeugnissen im Sinne 
des Vorläufigen Tabakgesetzes nur beauftragt 
werden, wenn sie befähigt sind, 

1. die nach § 39 Abs. 1 Satz 2 des Le-
bensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches oder § 41 Abs. 1 Satz 2 des Vor-
läufigen Tabakgesetzes vorgeschrie-
benen Überprüfungen und Probenah-
men durchzuführen, soweit diese Tä-
tigkeiten nicht aus fachlichen Gründen 
von wissenschaftlichen Fachkräften 
ausgeführt werden müssen,  

2. die notwendigen Maßnahmen zu tref-
fen, um Rechtsverletzungen auf dem 
Gebiet des Lebensmittelrechts zu un-
terbinden, sowie Straftaten anzuzeigen 
und Ordnungswidrigkeiten zu verfol-
gen,  

3. Hinweise zu geben, damit Zuwider-
handlungen gegen lebensmittelrechtli-
che Vorschriften vermieden werden,  

4. Verbraucher über die Grundzüge des 
Lebensmittelrechts und über seinen 
Vollzug aufzuklären. 

 
(2) Sie müssen insbesondere zu folgenden 
Tätigkeiten befähigt sein:  
1. Überwachung des Verkehrs mit Lebens-

mitteln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, kos-
metischen Mitteln und Bedarfsgegenstän-
den im Sinne des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches sowie Tabaker-
zeugnissen im Sinne des Vorläufigen Ta-
bakgesetzes durch Kontrolle der Einhal-
tung der Bestimmungen über  
 
a) Schutz der Gesundheit,  
b) Hygiene, 
c) Zusatzstoffe,  
d) Behandlung mit ionisierenden Strah-

len,  

e) Rückstände und Umweltkontaminan-
ten, 

f) Schadstoffe,  
g) Stoffe mit pharmakologischer Wirkung,  
h) betriebseigene Maßnahmen und Kon-

trollen, 
i) neuartige Lebensmittel 

 
2. Beobachtungen über mögliche nachteilige 

Beeinflussung von Lebensmitteln durch die 
Umwelt;  

3. Überwachung des Verkehrs mit Lebens-
mitteln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, kos-
metischen Mitteln und Bedarfsgegenstän-
den im Sinne des Lebensmittel- und Fut-
termittelgesetzbuches sowie Tabaker-
zeugnissen im Sinne des Vorläufigen Ta-
bakgesetzes durch Kontrolle der Einhal-
tung der Bestimmungen über  
a) Kennzeichnung,  
b) Kenntlichmachung,  
c) Verbote zum Schutz vor Täuschung,  
d) Werbung;  

4. sensorische Prüfung der Lebensmittel, 
Lebensmittel-Zusatzstoffe, kosmetischen 
Mittel und Bedarfsgegenstände im Sinne 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetz-
buches sowie Tabakerzeugnisse im Sinne 
des Vorläufigen Tabakgesetzes hinsicht-
lich einer Abweichung von der Norm;  

5. orientierende physikalische und chemische 
Prüfungen oder Messungen wie pH-Wert-
Bestimmungen und Temperaturmessun-
gen;  

6. Prüfung technologischer Vorgänge;  
7. Probenahme;  
8. a) Sicherstellung und Überwachung der 

aus dem Verkehr genommenen Lebens-
mittel, Lebensmittel-Zusatzstoffe, kosmeti-
schen Mittel und Bedarfsgegenstände im 
Sinne des Lebensmittel- und Futtermittel-
gesetzbuches sowie Tabakerzeugnisse im 
Sinne des Vorläufigen Tabakgesetzes,  
b) Erlass von Ordnungsverfügungen,  
c) im Rahmen der Gefahrenabwehr Veran-
lassung notwendiger Maßnahmen;  

9. Prüfung der Schrift- und Datenträger;  
10. Einholung der erforderlichen Auskünfte, 

Durchführung von Ermittlungen und Ver-
nehmungen in Verwaltungsverfahren und 
Ordnungswidrigkeitenverfahren, Ermittlun-
gen zur Anzeige von Straftaten;  

11. Betriebskontrollen einschließlich Überprü-
fung und Beurteilung betriebseigener 
Maßnahmen und Kontrollen;  

12. Dokumentation der Außendiensttätigkei-
ten;  
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13. Erstellen von Statistiken und Erstatten von 
Meldungen;  

14. Mitarbeit bei sonstigen durch die zuständi-
ge Behörde oder die Sachverständigen 
veranlassten Maßnahmen im Rahmen der 
Überwachung. 

 
§ 2 

Anforderungsnachweis 
 

(1) Die Anforderungen nach § 1 erfüllt, wer in 
einem Beruf, der Kenntnisse und Fertigkeiten 
auf dem Gebiet des Verkehrs mit Lebensmit-
teln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen im Sinne 
des Lebensmittel- und Futtermittelgesetzbu-
ches sowie Tabakerzeugnissen im Sinne des 
Vorläufigen Tabakgesetzes vermittelt,  

1. eine Fortbildungsprüfung auf Grund 
des Berufsbildungsgesetzes oder der 
Handwerksordnung oder als Techniker 
mit staatlicher Abschlussprüfung in ei-
nem Lebensmittelberuf bestanden hat 
und  

2. einen erfolgreichen Abschluss eines 
Lehrgangs nach § 3 nachweist.  

 
(2) Die zuständigen obersten Landesbehörden 
können  

1. Bedienstete im Polizeivollzugsdienst,  
2. Bewerber aus dem mittleren und ge-

hobenen Dienst der allgemeinen Ver-
waltung, die jeweils mindestens drei 
Jahre in der amtlichen Lebensmittel-
überwachung beschäftigt waren oder  

3. Personen, die eine Ausbildung an ei-
ner Fachhochschule, in deren Verlauf 
Kenntnisse und Fertigkeiten auf dem 
Gebiet des Verkehrs mit Lebensmit-
teln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, kos-
metischen Mitteln und Bedarfsgegens-
tänden im Sinne des Lebensmittel- 
und Futtermittelgesetzbuches sowie 
Tabakerzeugnissen im Sinne des Vor-
läufigen Tabakgesetzes vermittelt 
werden, erfolgreich abgeschlossen 
haben,  
den Personen nach Absatz 1 Nr. 1 
gleichstellen. Absatz 1 Nr. 2 bleibt un-
berührt.  

 
§ 3 

Lehrgang 
 

(1) Der Lehrgang dauert mindestens 24 Mona-
te. Er gliedert sich in 

1. tätigkeitsbezogenen theoretischen Un-
terricht von mindestens sechs Mona-
ten und  

2. geregelte praktische Unterweisung 
einschließlich Praktika in den mit der 

Untersuchung und Beurteilung von 
Lebensmitteln, Lebensmittel-
Zusatzstoffen, kosmetischen Mitteln 
und Bedarfsgegenständen im Sinne 
des Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuches sowie Tabakerzeugnissen 
im Sinne des Vorläufigen Tabakgeset-
zes betrauten Ämtern. 

Bei überdurchschnittlichen Leistungen kann 
die Lehrgangsdauer um bis zu sechs Monate 
verkürzt werden. 
 
(2) Im Rahmen des Lehrgangs sind Kenntnisse 
und Fertigkeiten auf folgenden Gebieten zu 
vermitteln:  

1. Allgemeine Rechtskunde, Allgemeines 
Verwaltungsrecht, Grundzüge des 
Gemeinschaftsrechts, Verwaltungs-
technik einschließlich der automatisier-
ten Datenverarbeitung und Kommuni-
kationstechnik;  

2. Straf-, Strafprozess- und Ordnungs-
widrigkeitenrecht, Recht der öffentli-
chen Sicherheit und Ordnung;  

3. Recht des Verkehrs mit Lebensmitteln, 
Tabakerzeugnissen, kosmetischen 
Mitteln und Bedarfsgegenständen ein-
schließlich Weinrecht;  

4. (aufgehoben)  
5. Gewerbe-, Handelsklassen-, Preis- 

und Eichrecht;  
6. Warenkunde einschließlich der Tech-

nologie und des Umgangs mit Le-
bensmitteln, Sensorik;  

7. Warenkunde einschließlich der Tech-
nologie und des Umgangs mit Tabak-
erzeugnissen, kosmetischen Mitteln 
und Bedarfsgegenständen;  

8. Lebensmittel- und Betriebshygiene;  
9. Umwelthygiene einschließlich Abfall-

beseitigung;  
10. Ernährungslehre einschließlich ihrer 

biologischen Grundlagen;  
11. Mikrobiologie und Parasitologie, Ver-

hütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, Desinfektion, Sterilisation 
und Schädlingsbekämpfung;  

12. Betriebliche Eigenkontrollsysteme;  
13. Einführung in die psychologischen 

Grundlagen der Überwachungstätig-
keit, insbesondere in Kommunikations- 
und Konfliktlösungstechniken. 

 
(3) Der Lehrgang schließt mit einer Prüfung ab, 
durch die festzustellen ist, ob Kenntnisse und 
Fertigkeiten zur Überwachung des Verkehrs 
mit Lebensmitteln, Lebensmittel-Zusatzstoffen, 
kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenstän-
den im Sinne des Lebensmittel- und Futtermit-
telgesetzbuches sowie Tabakerzeugnissen im 
Sinne des Vorläufigen Tabakgesetzes vorlie-
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gen. Die Prüfung kann in Teilabschnitten, die 
auch lehrgangsbegleitend durchgeführt werden 
können, abgelegt werden. 
 

§ 4 
Fortbildung 

 
Die in § 1 genannten Personen haben mindes-
tens alle zwei Jahre an Fortbildungsveranstal-
tungen von insgesamt mindestens drei Tagen 
teilzunehmen, in denen die erworbenen 
Kenntnisse erweitert und neue Erkenntnisse 
und Entwicklungen auf den in § 3 Abs. 2 ge-
nannten Gebieten vermittelt werden. Die Auf-
teilung in eintägige oder halbtägige Fortbil-
dungsveranstaltungen ist zulässig. 
 

§ 5 
Vorschriften der Länder 

 
Die zuständigen obersten Landesbehörden 
können im Rahmen dieser Verordnung nähere 
Vorschriften über den Lehrgang und die Prü-
fung sowie die Fortbildung erlassen, insbeson-
dere können sie  

1. eine Eignungsprüfung zur Ergänzung 
des Anforderungsnachweises nach 
§ 2, 

2. das Anrechnen einer erfolgreich abge-
schlossenen Ausbildung zum Polizei-
vollzugsbeamten bis zu sechs Mona-
ten auf die Dauer des Lehrgangs  

vorschreiben. Im Fall des § 3 Abs. 1 Satz 3 gilt 
Satz 1 Nr. 2 nicht. 
 

§ 6 
Ausnahmen und Übergangsvorschriften 

 
(1) Diese Verordnung gilt nicht für  

1. Weinsachverständige (Weinkontrolleu-
re) nach § 31 Abs. 1 des Weingeset-
zes;  

2. amtliche Fachassistenten im Sinne des 
Anhangs I Abschnitt III Kapitel IV 
Buchstabe B der Verordnung (EG) Nr. 
854/2004 des Europäischen Parla-
ments und des Rates vom 29. April 
2004 mit besonderen Verfahrensvor-

schriften für die amtliche Überwachung 
von zum menschlichen Verzehr be-
stimmten Erzeugnissen tierischen Ur-
sprungs (ABl. EU Nr. L 139 S. 206, Nr. 
L 226 S. 83) in der jeweils geltenden 
Fassung. 

 
(2) Die Anforderungen nach § 1 gelten auch 
als erfüllt bei Personen, die 
 

1. zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieser 
Verordnung Lebensmittelkontrolleure 
im Sinne der Lebensmittelkontrolleur- 
Verordnung vom 16. Juni 1977 (BGBl. 
I S. 1002), zuletzt geändert durch Arti-
kel 6 Abs. 4 des Gesetzes vom 8. Juli 
1994 (BGBl. I S. 1467) sind oder 

2. vor dem Tage des Inkrafttretens dieser 
Verordnung eine Ausbildung gemäß 
der in Nummer 1 genannten Lebens-
mittelkontrolleur-Verordnung auf 
Grund entsprechender landesrechtli-
cher Vorschriften begonnen haben und 
sie danach nach diesen Vorschriften 
abschließen; die zuständigen obersten 
Landesbehörden können abweichend 
davon den Beginn der Ausbildung auf 
höchstens zwei Jahre nach Inkrafttre-
ten dieser Verordnung festsetzen. 

 
(3) Die Länder tragen dafür Sorge, dass die in 
Absatz 2 Nr. 1 genannten Personen, soweit 
erforderlich, durch geeignete Fortbildungs-
maßnahmen in den Stand gesetzt werden, alle 
in § 1 genannten Tätigkeiten auszuüben. § 4 
bleibt unberührt.  
 

§ 7 
Inkrafttreten, Außerkrafttreten 

 
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Ver-
kündung in Kraft. Gleichzeitig tritt die Lebens-
mittelkontrolleur-Verordnung vom 16. Juni 
1977 (BGBl. I S. 1002), zuletzt geändert durch 
Artikel 6 Abs. 4 des Gesetzes vom 8. Juli 1994 
(BGBl. I S. 1467), außer Kraft.  
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Stoffverteilungsplan 
 
 
 
1. Allgemeine Rechtskunde, Allgemeines Verwaltungsrecht, Grundzüge des Ge-

meinschaftsrechts, Verwaltungstechnik einschließlich der automatisierten Da-
tenverarbeitung und Kommunikationstechnik 

 
1.1 Recht, Rechtsquellen 

1.2 Staats- und Verfassungsrecht 

1.3 Rechts- und Sozialordnung 

1.4 Recht der Europäischen Union 

1.5 Verwaltung, Verwaltungs- und Verfahrensrecht 

1.5.1 Wegweiser durch das Öffentliche Dienstrecht 

1.5.2 Einführung in die Verwaltungstechnik einschließlich Lesen und Anwendung von 
Rechtsvorschriften 

1.6 Qualitätsmanagement 

1.7 EDV in der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

1.8 Berichtswesen, Aufbau eines Bescheides 

1.9 Grundlagen der Beweissicherung am Beispiel der Tatortfotografie einschl. Möglich-
keiten der Zusammenarbeit mit der Polizeibehörde 

1.9.1 Befragungs- und Vernehmungstechniken 

1.9.2 Verhalten als sachverständige Zeugin / sachverständiger Zeuge vor Gericht 
 
 
 
2. Straf-, Strafprozess- und Ordnungswidrigkeitenrecht, Recht der öffentlichen Si-

cherheit und Ordnung 
 
2.1 Straf- und Strafprozessrecht 

2.2 Ordnungswidrigkeitenrecht 

2.3 Recht der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
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3. Recht des Verkehrs mit Lebensmitteln, Futtermitteln, Tabakerzeugnissen, kos-

metischen Mitteln und Bedarfsgegenständen einschließlich Weinrecht 
 
3.1 Einführung in das Berufsbild der Lebensmittelkontrolleure/innen, Zusammenarbeit mit 

Amtstierärzten/innen, wissenschaftlichen Sachverständigen und anderen in der Le-
bensmittelüberwachung tätigen Personen 

3.2 Grundlagen des Lebensmittelrechts, einschließlich LFGB und Hygienerecht mit EU-
Hygienepaket 

3.2.1 Rechtssetzungsverfahren für den gesundheitlichen Verbraucherschutz der EU 

3.3 Durchführung der amtlichen Lebensmittelkontrolle und -überwachung unter rechtli-
chen Aspekten 

3.3.1 Die Lebensmittelkette im Überblick 

3.3.2 Aufbau und Aufgaben der amtlichen Lebensmittelüberwachung 

3.3.3 Probenahmearten, Anforderungen 

3.3.4 Lebensmittelmonitoring 

3.4 Lebensmittelkennzeichnung 

3.4.1 Lebensmittel-Kennzeichnungsverordnung  

3.4.2 Los-Kennzeichnungsverordnung 

3.5 Lebensmittelzusatzstoffe 

3.6 Rückstände und Kontaminanten 

3.7 Weinrecht (Anbau, Kennzeichnung, EU-Vorschriften) 

3.8 Verbraucherinformation und öffentliche Warnung 

3.9 Schnellwarnsysteme der EU 

3.10 Übungen zum Lebensmittel- und Futtermittelrecht einschließlich Fallsimulation zur 
interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Behörden und den Medien 

 

 
4. Hygienerecht für Lebensmittel tierischer Herkunft / EU-Hygienepaket 
 
4.1 Grundlagen des Hygienerechts für Lebensmittel tierischer Herkunft 

4.2 Warenkunde: Fleisch und Fleischerzeugnisse einschließlich Wild, Geflügel und Hack-
fleisch, Handelsklassen für Rindfleisch und Schweinehälften sowie spezielle Hygiene 
und Probenahme von Lebensmitteln tierischer Herkunft einschließlich Qualitätssiche-
rung in der Fleischwirtschaft 

4.3 Lebensmittelchemische Aspekte bei Lebensmitteln tierischer Herkunft einschließlich 
Auswertung von Gutachten 

4.4 Nationaler Rückstandskontrollplan für Lebensmittel tierischen Ursprungs 

4.5 Fleischhygieneseminar 
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5. Gewerbe-, Handelsklassen-, Preis- und Eichrecht 
 
5.1 Preis- und Eichrecht  

5.2 Handelsklassenrecht  

5.3 Gewerbe-, Gaststätten- und Handwerksrecht 

 

 

6. Warenkunde ,Technologie und spezielle produktbezogene Rechtskunde von 
Lebensmitteln, einschließlich Sensorik 

 
6.1 Sensorik 

6.2 Milch und Milcherzeugnisse 

6.2.1 Speiseeis 

6.3 Eier und Eierprodukte 

6.4 Fisch und Fischerzeugnisse 

6.5 Obst und Gemüse 

6.6 Getränke 

6.6.1 Aromen, Grundstoffe der Getränke 

6.6.2 Alkoholhaltige Getränke 

6.6.3 Mineral- und Tafelwässer 

6.6.4 Alkoholfreie Erfrischungsgetränke einschließlich Flaschenreinigung 

6.6.5 Fruchtsäfte, Fruchtnektare, Fruchtsirup 

6.6.6 Kaffee, Tee, Kakao 

6.7 Brot, feine Backwaren und weitere Lebensmittel auf Getreidebasis (einschließlich 
Teigwaren) 

6.8 Speisefette/Speiseöle, Margarine- und Mischfetterzeugnisse, Mayonnaisen und ma-
yonnaisenhaltige Produkte, Feinkostsalate 

6.9 Zuckerhaltige Lebensmittel, Honig, Konfitüren, Marmeladen und verwandte Erzeug-
nisse (Schokolade) 

6.10 Gewürze, Würzmittel 

6.11 Fertiggerichte, Suppen, Soßen, Salate 

6.12 Lebensmittel im Gesundheitsmarkt (Überblick), einschl. Health Claims und Nährwert-
kennzeichnungsverordnung 

6.12.1 Diätetische Lebensmittel 

6.12.2 Nahrungsergänzungsmittel, Abgrenzung freiverkäuflicher Arzneimittel 

6.12.3 Funktionelle/angereicherte Lebensmittel 

6.13 Neuartige Lebensmittel 

6.14 Gentechnisch veränderte Lebensmittel 

6.15 Bioprodukte 
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7. Warenkunde, Technologie und spezielle produktbezogene Rechtskunde von 

Tabakerzeugnissen, kosmetischen Mitteln und Bedarfsgegenständen  
 
7.1 Tabakerzeugnisse 

7.2 Kosmetische Mittel 

7.3 Bedarfsgegenstände 
 
 
8. Lebensmittel- und Betriebshygiene (Rechtsvorschriften, Kontrollschwerpunkte, 

Einleitung von Maßnahmen) 
 
8.1 Allgemeine Grundsätze (EU-Hygienepaket, nationale Vorschriften) 

8.2 Lebensmittel- und Betriebshygiene in fleischverarbeitenden Betrieben 

8.3 Hygiene in milchbehandelnden Betrieben (einschließlich Speiseeisbetriebe) 

8.4 Lebensmittel- und Betriebshygiene in Bäckereien/Konditoreien 

8.5 Lebensmittel- und Betriebshygiene in sonstigen verarbeitenden Betrieben (u. a. Eier 
verarbeitende Betriebe) 

8.6 Lebensmittel- und Betriebshygiene in Küchen und Einrichtungen zur Gemeinschafts-
verpflegung 

8.7 Schankanlagenhygiene 

8.8 Übungen zur Küchenhygiene 
 
 
9. Umwelthygiene einschließlich rechtlicher Grundlagen 
 
9.1 Pflanzenschutzmittel, Schwermetalle, Schadstoffe und Mykotoxine 

9.2 Trinkwasser 

9.3 Tierkörperbeseitigung, Entsorgung von Speiseabfällen, einschließlich Abwässer 
Strahlenschutzvorsorge 

 
 
10. Ernährungslehre 
 
10.1 Ernährungslehre einschließlich ihrer biologischen Grundlagen  

10.2 Haltbarmachung der Lebensmittel, Temperatur-Messung im Lebensmittelbereich  
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11. Mikrobiologie und Parasitologie, Verhütung und Bekämpfung übertragbarer 
Krankheiten, Desinfektion, Sterilisation und Schädlingsbekämpfung 

 
11.1 Grundlagen der Mikrobiologie 

11.2 Mikrobiologische Einflüsse auf Lebensmittel  

11.3 Biologie und Verhalten von Schädlingen 

11.4 Schädlingsprophylaxe und Schädlingsbekämpfung 

11.5 Gesundheitsrisiken durch Kontamination von Lebensmitteln (IFSG) mit Übungen 

11.6 Grundlagen der Reinigung und Desinfektion 

11.7 Verhütung und Bekämpfung von Krankheiten, die durch Lebensmittel übertragen 
werden können 

 
 
 
12. Amtliche Kontrollen einschl. Betriebliche Eigenkontrollsysteme 
 
12.1 Gefahrenanalyse und kritische Kontrollpunkte 

12.2 Qualitätssicherung, Kontrolle der Kontrollsysteme einschließlich Übungen 

12.3 Betriebswirtschaftliche Grundlagen / Buchführung 
 
 
13. Einführung in die psychologischen Grundlagen der Überwachungstätigkeit, 

insbesondere in Kommunikations- und Konfliktlösungstechniken 
 
13.1 Methoden der Gesprächsführung 

13.2 Psychologischen Grundlagen der Überwachungstätigkeit 

13.3 Konfliktlösungstechniken 
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Lehr- und Lernmittel 
 
 
Für den Unterricht sind folgende Rechtsvorschriften in der jeweils aktuellen Fassung 
mitzubringen: 
 

Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland 
Herausgeber: Bundeszentrale für politische Bildung, Berli-
ner Freiheit 7, 53111 Bonn 

4,60 Euro 
(Versandkosten),

kostenfrei im Internet ver-
fügbar

VwVfG, VwGO - Verwaltungsverfahrensgesetz, Verwal-
tungsgerichtsordnung mit Verwaltungsvollstreckungsgesetz 
(dtv 5526) 
Verlag C.H. Beck, München  5,50 Euro

OWiG - Gesetz über Ordnungswidrigkeiten (dtv 5022) 
Verlag C.H. Beck, München  7,50 Euro

StPO – Strafprozessordnung (dtv 5011) 
Verlag C.H. Beck, München 6,50 Euro

Lebensmittelrecht - Bundesgesetze und -verordnungen 
sowie EU-Recht über Lebensmittel (einschl. Wein), Tabak-
erzeugnisse, kosmetische Mittel und Bedarfsgegenstände 
(Loseblatt-Textsammlung) 
Verlag C.H. Beck, München Grundwerk 78,00 Euro

Sicherheits- und Ordnungsgesetz 
des entsendenden Bundeslandes 

verschieden,
i.d.R. kostenfrei im 
Internet verfügbar

 
Zur Vertiefung der Lehrinhalte im Rahmen des Selbststudiums wird die neueste Aufla-
ge folgender Literatur empfohlen: 
 

Arens-Azevedo, U./Joh, H. 
Mit HACCP sicher am Ziel (ISBN 3-875/6-682-5) 
Matthaes-Verlag, Stuttgart 29,00 Euro

aid-Hefte 
„Fleisch und Fleischerzeugnisse“, 
„Geflügelfleisch“, 
„Haltbarmachung von Lebensmitteln“ 
Deutsche Vertriebsgesellschaft für Publikationen und Filme 
mbH, Birkenmaarstraße 8, 53340 Meckenheim je Heft ca. 2,00 Euro

„Lebensmittelhygiene transparent gemacht“ 
Bundesverband der Lebensmittelkontrolleure e.V. 
Herderstraße 1 a, 38350 Helmstedt 24,90 Euro
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Heeschen, B. 
Handbuch Lebensmittelhygiene, 
Loseblattsammlung 3 Ordner mit CD-Rom 
Behr’s Verlag, Hamburg Grundwerk 159,50 Euro
Krämer, J. 
Lebensmittel-Mikrobiologie 
UTB Uni-Taschenbücher, Stuttgart 29,90 Euro
Vollmer, G. u.a. 
Lebensmittelführer 1: 
Obst Gemüse, Getreide, Brot, Wasser, Getränke 
Thieme-Verlag, Stuttgart 19,90 Euro
Vollmer, G. u.a. 
Lebensmittelführer 2: 
Fleisch, Fisch, Eier, Milch, Fett, Gewürze, Süßwa-
ren 
Thieme-Verlag, Stuttgart 19,90 Euro
Meyer, A.-H. 
Lebensmittelrecht - Leitfaden für Studium und 
Praxis 
Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft mbH, 
Stuttgart 23,50 Euro
Suckow, H. 
Allgemeines Verwaltungsrecht und Verwaltungs-
rechtschutz 
Deutscher Gemeindeverlag, Köln 
Kohlhammer, Stuttgart 18,00 Euro
Wieser, Raimund 
Verfolgung von Lebensmittelverstößen 
Wißner-Verlag, Augsburg 19,80 Euro
Möller, Manfred/Wilhelm, Jürgen 
Allgemeines Polizei- und Ordnungsrecht. 
Mit Verwaltungszwang und Bescheidtechnik 
Kohlhammer, Stuttgart 26,00 EUR

 
 
 
1. Skripte/Lehrbriefe 
 

Zu den einzelnen Fachthemen bzw. -gebieten werden von den Dozenten/innen je 
nach ihrer didaktischen Funktion vor, während oder nach dem Unterricht Skripte 
oder Lehrbriefe verteilt. 
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Allgemeine Hinweise 
 
Informationen 
 
Im Eingangsbereich Haus 6A ist das Servicebüro der Verwaltungsakademie Berlin 
erste Anlaufstelle für Informationen und Auskünfte zu Lehrgängen, Kursen und Se-
minaren. Gegenüber dem Servicebüro befinden sich drei Schaukästen an der Wand. 
Hier können Sie Zeit und Ort Ihres Unterrichts dem Tagesplan entnehmen, wenn sich 
der Stundenplan einmal geändert haben sollte.  
 
 
Hörsäle 
 
Die Hörsäle befinden sich im Gebäude 6A. 
 
 
Kantine 
 
Im Erdgeschoss des Hauses 1 befindet sich die Kantine im Foyer.  
 
 
 
 
 
 
 
Von den Flur-/Wandapparaten in den Hörsaaletagen können Gespräche im internen 
Netz geführt werden.  
 

 
Im Haus 6B befindet sich die Bibliothek der Hochschule für Wirtschaft und Recht 
(HWR, Tel.: 9021 – 4213), die von den Lehrgangsteilnehmern/innen der Verwal-
tungsakademie Berlin zu den regelmäßigen Öffnungszeiten genutzt werden kann. 
Sie erhalten einen Bibliotheksausweis. 

 
Öffnungszeiten 
 
 Montag, Mittwoch: 09.30 – 17.30 Uhr 
 Dienstag, Donnerstag: 08.00 – 17.30 Uhr 
 Freitag: 10.00 – 16.00 Uhr  
 (Während der vorlesungsfreien Zeit gelten andere Öffnungszeiten!) 
 
 
 
Rauchen ist im Interesse der Hörer/innen und Dozenten nur außerhalb der Ge-

bäude gestattet. 
 

Bibliothek 

Telefone 
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So finden Sie uns 
 
Die Verwaltungsakademie befindet sich im „Bildungs- und Verwaltungszentrum Friedrichs-
felde“ im Bezirk Lichtenberg (Nähe Tierpark Friedrichsfelde). 
 
Sie erreichen uns über folgende Eingänge: 
 
• Einfahrt Gensinger Straße, 
• Einfahrt Alfred-Kowalke-Straße oder  
• Bushaltestelle „Verwaltungszentrum“ 
 
Die Veranstaltungen finden im Haus 6A statt. Den jeweiligen Veranstaltungsort ent-
nehmen Sie den Tagesplänen am Eingang, weitere Fragen werden Ihnen im Service-
büro gerne beantwortet. 

 
 

Fahrverbindungen: 
 
u U 5 bis Bahnhof „Friedrichsfelde“ (Anschluss Bus 194) 
 uAlexanderplatz - Fahrzeit 14 min - uFriedrichsfelde 
 uFriedrichsfelde - Fußweg 15 min - Verwaltungszentrum  
 
s S 5, S 7, S 75 bis Bahnhof „Friedrichsfelde Ost“ (Anschluss Bus 194) 
 sAlexanderplatz  - Fahrzeit 16 min - sFriedrichsfelde Ost 
 sFriedrichsfelde Ost - Fußweg 15 min - Verwaltungszentrum 
 
t Linien M17, 27, 37 bis Haltestelle „Tierpark Berlin“ 
 sSchöneweide - Fahrzeit 18 min - t  Tierpark Berlin 
 t  Tierpark Berlin - Fußweg   7 min  - Verwaltungszentrum 
 
b  
 Linien 108, 194 bis Haltestelle „Bildungs- und Verwaltungszentrum“ 

 



 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

Qualifizierung jetzt! 
 
 
 
 

Aus- und Fortbildung für den öffentlichen Dienst 
 
 

8auf hohem fachlichen Niveau 
 

8kompetent 
 

8praxisorientiert 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ihre Verwaltungsakademie Berlin 
 

Ausbildungszentrum 


